
E igene rklärung MiLoG  

 

 

1/1 

 

E igenerklärung  nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG)  

Hinweis: Das Formular ist von jedem Bieter und bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied auszufüllen. 

Das Formular ist erforderlichenfalls zu vervielfältigen.  

 

Name des Bieters :  

Maßnahme:  Gestellung einer mobilen Eisbahn und Zubehör als Mietleistung  

Vergabenummer:  JHH _OV_202 6_01 

 

Nach §  19 Abs.  3 MiLoG fordern öffentliche Auftraggeber beim Wettbewerbsregister 1 Auskünfte über rechts-

kräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach §  21 Abs.  1 oder Abs.  2 MiLoG an oder 

verlangen von Bewerberinnen  oder Bewerbern eine Erklärung, dass die Voraussetzungen für einen Aus-

schluss nach §  19 Abs.  1 MiLoG nicht vorliegen.  

 

Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Abs . 1 MiLoG 2 nicht 

vorliegen.  

Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass auch im Falle der vorstehenden Erklärung öffentliche Auf-

traggeber jederzeit zusätzlich Auskünfte aus dem Wettbewerbsregister und ggf. aus dem Gewerbezentral-

register anfordern können.  

 

 

Hinweis:  Im Falle einer elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über den Vergabemarktplatz NRW zu-

sammen mit dem Teilnahmeantrag oder dem Angebot gilt diese Eigenerklärung vom Bewerber bzw. Bieter 

als unterschrieben.  In allen anderen Fällen ist die Eigenerklärung zu unterschreiben.  

 

 

 

 

__________________________________________________ __________________________________________________ 

(Ort, Datum)       (Stempel/Unterschrift)  

 

 

 
1 Zusätzlich können öffentliche Auftraggeber auch freiwillig Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister einholen.  
2 § 19 Abs. 1 MiLoG: Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer -, Bau- oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Auftraggeber sollen Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis 
zu r nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit  
einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.  


